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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2021 Ausgegeben am 27. Mai 2021 Teil I

90. Bundesgesetz: Anderung des Epidemiegesetzes 1950 und des COVID-19-
Mafinahmengesetzes

(NR: GP XXVII IA 1324/A AB 757 S. 91. BR: 10577 AB 10603 S. 924.)

90. Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz1950 und das COVID-19-
Mafinahmengesetz geiindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Epidemiegesetzes 1950

Das Epidemiegesetz 1950 (EpiG), BGBIL. Nr. 186/1950, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 33/2021, wird wie folgt gedndert:

1. § 4 Abs. 18 und 19 lauten:

»(18) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister kann durch Verordnung nihere
Vorschriften {iber Form und Inhalt des Nachweises sowie den Zugang zum Nachweis erlassen, mit dem
eine erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion an SARS-CoV-2 bescheinigt wird. Der Nachweis kann
folgende Datenkategorien enthalten: Angaben zur Identitit des Genesenen (Nach- und Vorname/n,
Geburtsdatum), den Umstand einer erfolgten und aktuell abgelaufenen Infektion an SARS-CoV-2, das
Datum des ersten positiven Testergebnisses, Giiltigkeitsbeginn, Giiltigkeitsdauer sowie
Nachweismetadaten (Nachweisaussteller, eindeutige Nachweiskennung) und Mitgliedstaat, in dem der
Nachweis ausgestellt wurde. Er hat ferner einen Barcode bzw. QR-Code und eine Amtssignatur (§ 19 des
E-Government-Gesetzes — E-GovG, BGBI. I Nr. 10/2004) aufzuweisen. Die Uberpriifung der Identitt
des Genesenen kann in elektronischer Form unter Mitwirkung des Genesenen erfolgen.

(19) Der Impfnachweis iiber eine Impfung gegen COVID-19 kann folgende Datenkategorien
enthalten: Angaben zur Identitdt des Geimpften (Nach- und Vorname/n, Geburtsdatum), Datum der
Impfung,  Angaben zum  Impfstoff, zur  verabreichten  Impfung, zum  impfenden
Gesundheitsdiensteanbieter, Nachweismetadaten (Nachweisaussteller, eindeutige Nachweiskennung) und
Mitgliedstaat, in dem die Impfung erfolgt ist. Er hat ferner einen Barcode bzw. QR-Code und eine
Amtssignatur (§ 19 E-GovG) aufzuweisen. Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister
kann durch Verordnung nihere Vorgaben iiber Form und Inhalt des Impfhachweises erlassen.*

la. Dem § 4 werden folgende Abs. 22 bis 24 angefiigt:

»(22) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister ist berechtigt, zum Zweck der
epidemiologischen Uberwachung im Zusammenhang mit dem Erreger SARS-CoV-2 sowie dem
Monitoring der Wirksamkeit der Pandemiebekdmpfung pseudonymisierte Daten in Bezug auf
gesundheits-, sozial-, erwerbs-, bildungsstatistische Merkmale zu verarbeiten. Er kann dazu Dritte als
Auftragsverarbeiter heranziehen.

(23) Zu dem in Abs. 22 genannten Zweck hat der Dachverband die mittels Verordnung
konkretisierten Daten aus dem SOS-Index (einschlieBlich seiner einzelnen Determinanten), der
Arbeitgeber- und Brancheninformationen zur Erwerbstdtigkeit sowie NACE-Code zur Branche und die
Bundesanstalt , Statistik Osterreich“ die mittels Verordnung konkretisierten Daten aus dem
Bildungsstandregister sowie den Arbeitsmarktstatus auf Basis der ,,Registerbasierten Erwerbsverldufe*
auf Anfrage binnen zwei Wochen verschliisselt und in pseudonymisierter, mit dem verschliisselten
bereichsspezifischen Personenkennzeichen Gesundheit (vbPK-GH) versehener Form an den fiir das
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Gesundheitswesen zustindigen Bundesminister zu libermitteln. Die {ibermittelten Daten diirfen mit dem
Register verkniipft werden und sind zu 16schen, sobald sie zur Zweckerreichung nicht mehr notwendig
sind.

(24) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister kann durch Verordnung weitere
Register, aus denen Daten zu iibermitteln sind, vorsehen und hat durch Verordnung die aus den Registern
zu Ubermittelnden Daten zu konkretisieren.*

1b. Dem § 4a wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,»(6) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister stattet die COVID-19-bezogenen
Daten des Statistik-Registers mit dem verschliisselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen
Amtliche Statistik (vbPK-AS) aus. Der Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich sind auf deren Anfrage
binnen vier Wochen zum Zweck der statistischen Aufbereitung und wissenschaftliche Erforschung der
COVID-19-Krisensituation die mit dem verschliisselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen
Amtliche Statistik (vbPK-AS) versehenen COVID-19-bezogenen Daten des Statistik-Registers zu
iibermitteln.*

Ic. Nach § 4a werden folgende §§ 4b und 4c samt Uberschriften eingefiigt:
,EPI-Service

§ 4b. (1) Der fiir das Gesundheitswesen zustdndige Bundesminister hat als datenschutzrechtlich
Verantwortlicher zum Zweck der Erstellung und Bereitstellung von Testnachweisen fiir SARS-CoV-2-
Tests ein elektronisches Service (,,EPI-Service®) einzurichten und zu betreiben. Er kann sich dazu eines
Auftragsverarbeiters bedienen.

(2) Teststellen und Labore (Testzentren) haben alle Testergebnisse elektronisch in standardisierter
Form an das EPI-Service zu {ibermitteln. Diese Meldungen haben folgende Daten zu enthalten:
1. Nach- und Vorname/n
. Geburtsdatum
. Geschlecht
. Sozialversicherungsnummer
. Kontaktdaten (Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
. Testzentrum
. Datum und Uhrzeit der Probenabnahme
. Art des Tests
. Testergebnis
. Giiltigkeitsdauer.
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(3) Das EPI-Service erginzt ein gemeldetes Testergebnis im Wege einer ZPI- oder ZMR-Abfrage
um das bPK-GH sowie um Berechnungen iiber die fiir die getestete Person festgelegte Giiltigkeitsdauer
des Testergebnisses und um einen QR-Code. Der QR-Code enthilt folgende Daten:

1. Initialen des Vornamens

2. Initialen des Nachnamens

3. Geburtsjahr

4. Datum und Uhrzeit der Probenabnahme

5. Giltigkeitsdauer.
Diese Daten werden im EPI-Service sowie als Testnachweis im pdf-Format im Gesundheitsportal (§ 23
GTelG 2012) gespeichert und sind 14 Tage nach Ablauf der Giiltigkeitsdauer des Testnachweises zu
16schen. Fiir den Testnachweis ist auch eine Download-Moglichkeit vorzusehen.

(4) Testzentren sind verpflichtet, der getesteten Person den Testnachweis in digitaler Form per Link
zum Gesundheitsportal oder auf Verlangen der getesteten Person in gedruckter Form zugénglich zu
machen. Zu diesem Zweck sind sie berechtigt, personenbezogen auf den Testnachweies im
Gesundheitsportal zuzugreifen.

GreenCheck

§4c. (1) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister als datenschutzrechtlich
Verantwortlicher hat zum Zweck der Vorlage und Uberpriifung von Testnachweisen fiir SARS-CoV-2-
Tests eine elektronische Anwendung (,,GreenCheck®) bereitzustellen. Er kann sich dazu eines
Auftragsverarbeiters bedienen. Die Anwendung muss fiir zumindest zwei Smartphone- bzw. Tablet-
Betriebssysteme mit der hochsten Marktdurchdringung geeignet sein.
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(2) Eine Authentifizierung des Uberpriifenden (§ 1 Abs. 5S¢ COVID-19-MG) hat zu unterbleiben.

(3) Die Identifizierung der getesteten Person durch den Uberpriifenden kann durch einen amtlichen
Lichtbildausweis erfolgen. Die Priifung der Echtheit bzw. Unverfilschtheit eines gedruckten
Testnachweises erfolgt mittels des QR-Codes durch Abgleich der im EPI-Service verarbeiteten Daten mit
den Daten des gedruckten Testnachweises.

_ (4) Die Anwendung GreenCheck hat die vom EPI-Service bereitgestellten Testdaten fiir den
Uberpriifenden wie folgt darzustellen:
1. ,,Giiltig* (griin hinterlegt), oder

2. ,Abgelaufen® (rot hinterlegt), wobei abgelaufen ein positives Testergebnis, kein aktuelles
Testergebnis oder kein verfiigbares Testergebnis bedeuten kann.
Weiters sind die Initialen des Getesteten, (bei mehreren Vornamen wird nur die Initiale des im
Testergebnis ersterfassten Vornamens dargestellt) und das Geburtsjahr des Getesteten darzustellen.

(5) Die Speicherung von Identifizierungsdaten, Testdaten inklusive QR-Code sowie allfélliger
anderer Daten (Logdaten) auf dem Gerét des Uberpriifenden ist unzuléssig.

(6) Der fir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister kann mit Verordnung die
Anforderungen fiir die Registrierung und Freischaltung vergleichbarer marktgéngiger Anwendungen
festlegen.*

1d. In § 5a Abs. 2 lautet die Aufzihlung:

,1. Daten zur Identifikation der an einem Screeningprogramm teilnehmenden Person (Nach- und
Vorname/n, Geschlecht, Geburtsdatum),

2. Kontaktdaten (Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse),

3. Daten zur epidemiologischen Auswertung je nach Ziel des Programms nach § 5a (Region des
Aufenthalts, Art der Berufsausiibung, Ort der Berufsausiibung),

. eine Probematerialkennung (Proben ID), die eine eindeutige Zuordnung ermoglicht,
. Art des Tests,

. Bezeichnung des Tests,

. Testhersteller,

. Testzentrum oder -einrichtung,

. Datum und Uhrzeit der Probenabnahme und Erstellung des Testergebnisses,

10. Testergebnis,

11. Giiltigkeitsdauer

12. Barcode oder QR-Code.
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le. In § 5a Abs. 7 wird im Klammerausdruck nach der Zeichenfolge ,,Z 5 die Wort- und Zeichenfolge
,und 6% eingefiigt.
1f. § 5¢ Abs. 1 Z 8 lautet:

,,8. Organisatoren von Zusammenkiinften (§ 5 COVID-19-MG)“

2. § 5¢ Abs. 2 lautet:
»(2) Von Abs. 1 Z 8 jedenfalls nicht erfasst sind
1. Zusammenkiinfte im privaten Wohnbereich,
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, BGBI. Nr. 98/1953,
3. Zusammenkiinfte von Organen politischer Parteien und
4. Zusammenkiinfte zur Religionsausiibung.*

3. In§ 7 Abs. 1a wird das Wort ,,zehn* durch die Zahl ,,14* ersetzt.

4.§ 15 Abs. 2 Z 5 lautet:
,,J. Nachweis tiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr des Teilnehmers und*

5. In § 15 Abs. 4 wird nach der Wort- und Zeichenfolge ,,Geschlecht,” die Wort- und Zeichenfolge
,Behinderung,* eingefiigt und die Wortfolge ,,Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe nach § 735 Abs. 1
ASVG* durch die Wortfolge ,allfdlligen Zuordnung zu einer Risikogruppe einer meldepflichtigen
Erkrankung® ersetzt.
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6. § 15 Abs. 6 zweiter und dritter Satz entfdllt.
7.8 15 Abs. 9 entfdllt.

8. § 24 samt Uberschrift lautet:
»Verkehrsbeschrinkungen in Bezug auf Epidemiegebiete

§ 24. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen
Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind fiir die in
Epidemiegebieten aufhéltigen Personen Verkehrsbeschrinkungen anzuordnen. Ebenso konnen
Beschrénkungen fiir das Betreten von Epidemiegebieten angeordnet werden.

(2) Verkehrsbeschrankungen fiir in Epidemiegebieten aufhéltige Personen gemdfl Abs. 1 sind
insbesondere:
1. Voraussetzungen und Auflagen fiir das Verlassen des Epidemiegebietes, wie
a) das Vorliegen bestimmter Zwecke fiir das Verlassen des Epidemiegebietes,
b) das Erfordernis eines Nachweises iiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr und
c¢) das Antreten einer selbstiiberwachten Heimquaranténe nach Verlassen des Epidemiegebietes,
2. die Untersagung des Verlassens des Epidemiegebietes, sofern Mallnahmen nach Z 1 nicht
ausreichen, wobei solche Mafinahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.
(3) Beschrinkungen fiir das Betreten von Epidemiegebieten gemall Abs. 1 sind insbesondere:
1. Voraussetzungen und Auflagen fiir das Betreten des Epidemiegebietes, wie
a) das Vorliegen bestimmter Zwecke fiir das Betreten des Epidemiegebietes,
b) das Erfordernis eines Nachweises iiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr und
c¢) zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19: die Verpflichtung zum Tragen einer den
Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung,
2. die Untersagung des Betretens des Epidemiegebietes, sofern MaBnahmen nach Z 1 nicht
ausreichen, wobei solche Mafinahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.

(4) Im Zusammenhang mit Maflnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten
fiir das Erfordernis eines Nachweises iiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr § 1 Abs. 5 Z 5
und Abs. 5a bis 5¢ COVID-19-MG sinngemaS.

(5) Im Zusammenhang mit Mafinahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten als
Epidemiegebiete gemdB Abs.1 bestimmte oOrtlich abgegrenzte oder abgrenzbare Teile des
Bundesgebietes, in denen auergewohnliche regionale Umstdnde im Hinblick auf die Verbreitung von
SARS-CoV-2 vorliegen. AuBlergew6hnliche regionale Umstidnde liegen etwa vor, wenn aufgrund der
Bewertung der epidemiologischen Situation gemd § 1 Abs. 7 COVID-19-MG im bundesweiten
Vergleich ein besonders hohes Risiko der Verbreitung von SARS-CoV-2 anzunehmen ist oder wenn
aufgrund wesentlich verdnderter Eigenschaften des Virus die bereits gesetzten Bekdmpfungsmafinahmen
oder die weitere Bekdmpfungsstrategie erheblich geféahrdet sind.*

9. § 25 samt Uberschrift lautet:
»Verkehrsbeschrinkungen gegeniiber dem Ausland

§ 25. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen
Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind fiir die Einreise oder
die Beforderung von Menschen in das Bundesgebiet oder fiir die Ein- und Durchfuhr von Waren
Verkehrsbeschriankungen anzuordnen.

(2) Als Einreise gilt das Betreten des Bundesgebietes.
(3) Verkehrsbeschrankungen fiir die Einreise oder die Bef6érderung von Menschen in das
Bundesgebiet gemil3 Abs. 1 sind insbesondere:

1. Voraussetzungen und Auflagen fiir die Einreise oder die Beforderung von Menschen in das
Bundesgebiet wie

a) das Vorliegen bestimmter Zwecke flir die Einreise oder die Beforderung von Menschen in das
Bundesgebiet,

b) das Erfordernis eines Nachweises iiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr,
c¢) das Antreten einer selbstiiberwachten Heimquarantine nach Einreise in das Bundesgebiet und

d) die Erhebung von Namen, Kontaktdaten und FEinreise- oder Beforderungsdatum unter
sinngeméfBer Anwendung des § 5c Abs. 4,
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2. die Untersagung der Einreise in das Bundesgebiet sowie Lande-, Anlege- oder Halteverbote,
sofern Maflnahmen nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche MalBnahmen erforderlichenfalls
nebeneinander zu ergreifen sind.

(4) Verkehrsbeschrankungen fiir die Ein- und Durchfuhr von Waren gemill Abs. 1 sind
insbesondere:

1. Voraussetzungen und Auflagen fiir die Ein- und Durchfuhr von Waren, wie
a) die Desinfektion,
b) die Warenkontrolle und
¢) die Beschriankung der Warenein- und -durchfuhr auf bestimmte Zwecke,

2. die Untersagung der Ein- und Durchfuhr von Waren, sofern MaBnahmen nach Z 1 nicht
ausreichen, wobei solche Mafinahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.

(5) Im Zusammenhang mit Maflnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten
fiir das Erfordernis eines Nachweises iiber eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr § 1 Abs. 5 Z 5
und Abs. 5a bis 5e COVID-19-MG sinngemaf3.*

10. In § 25a Abs. 1 wird das Wort ,,Verordnung® durch das Wort ,,Anordnung* ersetzt.

11. In §25a Abs.2 Z8 wird das Wort ,Quarantine” durch die Wortfolge ,selbstiiberwachten
Heimquaranténe* ersetzt.

12. § 32 Abs. 1 Z 7 lautet:

,,7. sie in einem Epidemiegebiet, iiber das Verkehrsbeschrinkungen gemill § 24 verhingt worden
sind, aufhaltig sind oder Beschrankungen hinsichtlich des Betretens unterworfen sind,*

13. In § 36 Abs. 1 lit. f wird die Wortfolge ,,zur Einschrankung des Verkehrs mit Bewohnern verseuchter
Ortschaften und Niederlassungen durch die Wortfolge ,fiir Verkehrsbeschrankungen in Bezug auf
Epidemiegebiete* ersetzt.

14. Dem § 49 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Die Bezirksverwaltungsbehorde ist verpflichtet, iiber Antrige auf Vergiitung des
Verdienstentganges geméal § 32, die auf Grund einer wegen des Auftretens von SARS-CoV-2 ergangenen
behordlichen Maflnahme eingebracht werden, ohne unndtigen Aufschub, spitestens aber zwolf Monate
nach deren Einlangen zu entscheiden.*

15. In § 50 Abs. 15 wird der Wort- und Zeichenfolge ,,31. Dezember 2021 die Wortfolge ,,Ablauf des*
vorangestellt und die Wort- und Zeichenfolge ,BGBI. 1 103/2020% wird durch die Wort- und Zeichenfolge
»BGBI. I Nr. 63/2020 ersetzt.

16. Dem § 50 werden folgende Abs. 20 und 21 angefiigt:

,»(20) § 15 gelangt auf COVID-19 nicht zur Anwendung.

(21) § 4 Abs. 18, 19 und 22 bis 24, § 4a Abs. 6, §§ 4b und 4c, § 5a Abs.2 und 7, § 5¢ Abs. 1 Z 8,
§ 5c Abs.2, § 7 Abs. la, § 15 Abs.2 Z 5, § 15 Abs. 4, § 24 samt Uberschrift, § 25 samt Uberschrift,
§ 25a Abs. 1, § 25a Abs. 2 Z8, §32 Abs. 1 Z7, § 36 Abs. 1 lit. f und § 49 Abs. 3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBIL. I Nr. 90/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft;
gleichzeitig treten § 15 Abs. 6 zweiter und dritter Satz sowie § 15 Abs. 8 und 9 auBer Kraft. § 49 Abs. 3
ist auch auf Antrdge anzuwenden, die vor seinem Inkrafttreten gestellt wurden. § 4 Abs. 22 bis 24, § 4a
Abs. 6, §§ 4b und 4c, § 24 Abs. 4 und § 25 Abs. 5 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2021, § 49 Abs. 3
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2022 aufler Kraft.“

Artikel 2
Anderung des COVID-19-MaBnahmengesetzes

Das COVID-19-Mafinahmengesetz, BGBI. I Nr. 12/2020, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 33/2021, wird wie folgt geédndert:

1. In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Arbeitsorten,” die Wortfolge ,,Alten- und Pflegeheimen sowie
stationdren Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, und nach dem Wort ,Verkehrsmitteln® die
Wortfolge ,,, zur Regelung von Zusammenkiinften* eingefiigt.

2.In § 1 Abs. 5 wird am Ende der Z 4 das Wort ,,und* durch einen Beistrich ersetzt.
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3.8 1A4bs. 5 Z 5 lautet:

,,J. im Zusammenhang mit dem Betreten und Befahren von Betriebsstétten zum Zweck des Erwerbs
von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (§ 3 Abs. 1 Z 1), dem Benutzen von
Verkehrsmitteln (§ 3 Abs. 1 Z 3) und dem Betreten und Befahren von bestimmten Orten (§ 4
Abs. 1 Z 1), mit Ausnahme von Betriebsstitten, Verkehrsmitteln oder bestimmten Orten, die zur
Deckung notwendiger Grundbediirfnisse des téglichen Lebens betreten und befahren bzw.
benutzt werden, im Zusammenhang mit dem Betreten von Alten- und Pflegeheimen und
stationdren Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe (§ 4a Abs. 1) sowie im Zusammenhang mit
der Teilnahme an Zusammenkiinften (§ 5): die Durchfithrung eines Tests auf eine Infektion mit
SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis und das Mitfiihren eines entsprechenden Nachweises,
und*“

4. Nach § 1 Abs. 5 wird folgende Z 6 angefiigt:

,,0. im Zusammenhang mit dem Betreten und Befahren von Arbeitsorten (§ 3 Abs. 1 Z 2), an denen
wegen der Art der Tatigkeit und des unmittelbaren physischen Kontakts zu anderen Personen
eine erhebliche Gefahr einer wechselseitigen Ansteckung mit SARS-CoV-2 besteht, durch
Personen, die dort einer Beschéftigung nachgehen: die Durchfithrung eines Tests auf eine
Infektion mit SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis oder auch die regelmiBige
Durchfiihrung solcher Tests und das Mitfiihren eines entsprechenden Nachweises.

5. § 1 Abs. 5a bis 5c lauten:

»(5a) In einer Verordnung, in der Auflagen gemdBl Abs. 5 Z 5 und 6 vorgeschrieben werden, sind
auch die an die Qualitdt, die Modalitit der Durchfithrung und die Aktualitét solcher Tests zu stellenden
Anforderungen festzulegen. Abhéingig vom epidemiologischen Risiko am jeweiligen Ort, fiir den eine
solche Auflage gilt, kann bei der Festlegung dieser Anforderungen entsprechend differenziert werden.
Soweit epidemiologische Erfordernisse dem nicht entgegenstehen, kann

1. fiir Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, allenfalls gestaffelt nach
verschiedenen Altersgruppen, sowie

2. fiir Personen, fiir die aus medizinischen Griinden die Durchfiihrung eines Tests in der nach Satz 1
vorgeschriebenen Form nicht oder nur in bestimmten Unterformen in Betracht kommt,

bestimmt werden, dass geringere Anforderungen an den durchzufiihrenden Test zu stellen sind als fiir
andere Personen oder diese von der Auflage der Durchfiihrung eines Tests ausgenommen sind.

(5b) Der fir das Gesundheitswesen zustdndige Bundesminister kann durch Verordnung néhere
Vorschriften iiber Form und Inhalt des Nachweises sowie den Zugang zum Nachweis erlassen, mit dem
die Durchfiihrung eines vorgeschriebenen Tests und das dabei erzielte negative Testergebnis zu
bescheinigen sind. Der Nachweis kann folgende Datenkategorien enthalten: Angaben zur Identitdt des
Getesteten (Nach- und Vorname/n, Geburtsdatum), Informationen tiber den durchgefiihrten Test (Testart,
Name des Tests, Testhersteller, Testzentrum oder -einrichtung, Datum und Uhrzeit der Probenabnahme
und der Erstellung des Testergebnisses, Testergebnis, Mitgliedstaat, in dem der Test durchgefiihrt wurde),
Giiltigkeitsdauer des Nachweises sowie Nachweismetadaten (Nachweisaussteller, eindeutige
Nachweiskennung). Er hat ferner einen Barcode bzw. QR-Code und gegebenenfalls die Amtssignatur
aufzuweisen.

(5¢) Personen, die durch eine auf Grundlage von § 1 Abs. 5 Z 5 oder 6 vorgeschriebene Auflage zur
Durchfiihrung eines Tests verpflichtet sind, haben wihrend der gesamten Dauer ihres Aufenthalts am Ort,
fir den diese Auflage gilt, einen Testnachweis gemifl Abs. 5b oder, einen anderen Nachweis, der die
Durchfiihrung des vorgeschriebenen Tests und das dabei erzielte negative Testergebnis bescheinigt, sowie
gegebenenfalls eine drztliche Bestétigung tiber das Vorliegen medizinischer Griinde im Sinne von Abs. 5a
Z 2 in Verbindung mit der dazu ergangenen einschligigen Durchfiihrungsverordnung mit sich zu fiihren
und diesen Nachweis fiir eine Uberpriifung durch

1. die Behorde,
2. die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes und
3. jene Personen, die bei sonstiger verwaltungsbehordlicher Strafbarkeit geméll § 8 Abs. 3, 4 und Sa
dafiir Sorge zu tragen haben, dass in ihrem FEinflussbereich die jeweils geltenden
Beschriankungen eingehalten werden,
jederzeit bereitzuhalten und auf Verlangen vorzuweisen. Die in Z | bis 3 genannten Organe und Personen
sind zum Zweck der Uberpriifung von Nachweisen zur Ermittlung von personenbezogenen Daten und zur
Identitétsfeststellung einschlieBlich des Geburtsdatums berechtigt. Fiir das Mitfilhren und die
Uberpriifung von Nachweisen gilt Abs. 5¢ sinngemiB.
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6. Nach § 1 Abs. 5¢ werden folgende Abs. 5d bis 5f eingefiigt:

,»(5d) Personen, fiir die aufgrund
1. einer Schutzimpfung gegen COVID-19,
2. einer é&rztlichen Bestdtigung iiber eine iberstandene Infektion mit SARS-CoV-2, eines
Nachweises gemédl § 4 Abs. 18 des Epidemiegesetzes 1950 oder eines Absonderungsbescheides,
der wegen einer Infektion des Bescheidadressaten mit SARS-CoV-2 erlassen wurde, oder

3. eines durchgefiihrten Tests, der das Vorhandensein von Antikdrpern gegen eine Infektion mit
SARS-CoV-2 bestitigt,

anzunehmen ist, dass von ihnen keine unverhéltnisméBig grofere epidemiologische Gefahr ausgeht als
von Personen, die mit negativem Testergebnis auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet wurden, sind
Personen, die einer auf Grundlage von § 1 Abs. 5 Z 5 oder 6 vorgeschriebenen Auflage entsprechend
getestet wurden, grundsétzlich gleichgestellt. Ausnahmen von dieser grundsétzlichen Gleichstellung sind
nur insoweit zuléssig, als dies aus epidemiologischen Griinden unbedingt erforderlich ist. Diesbeziigliche
Anordnungen sind in der Verordnung zu treffen, in der die Auflage gemidBl Abs.5 Z5 oder 6
vorgeschrieben ist.

(5e) Der fiir das Gesundheitswesen zustindige Bundesminister kann durch Verordnung néhere
Vorschriften dariiber erlassen,

1. welche Impfung bzw. Impfungen in welchen Intervallen oder Kombinationen sowie
2. welche Tests in welcher Qualitdt und bei welcher Modalitdt der Durchfiihrung

jeweils ab welchem Zeitpunkt und fiir welchen Zeitraum grundsitzlich geeignet sind, eine Gleichstellung
im Sinne von Abs. 5d zu rechtfertigen. Ebenso kann festgelegt werden, auf welche Weise eine Infektion
mit SARS-CoV-2 diagnostiziert worden sein muss und unter welchen Voraussetzungen und flir welchen
Zeitraum eine {iberstandene derartige Infektion geeignet ist, eine solche grundsétzliche Gleichstellung zu
rechtfertigen. Fiir das Mitfiihren und die Uberpriifung von Nachweisen gilt Abs. 5S¢ sinngemiB.

(5f) Uber die grundsitzliche Gleichstellung mit getesteten Personen gemiB Abs. 5d hinaus kénnen
fiir die in Z 1 bis 3 dieser Bestimmung genannten Personengruppen weitergehende Ausnahmen von den
auf Grundlage dieses Bundesgesetzes festgelegten Beschrankungen angeordnet werden, wenn nach dem
Stand der Wissenschaft davon auszugehen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Weiterverbreitung von
SARS-CoV-2 deutlich reduziert ist und nicht insbesondere

1. ein allenfalls verbleibendes Restrisiko einer Ansteckung anderer Personen mit SARS-CoV-2, das
im Kontext der jeweiligen Beschrinkung nicht hingenommen werden kann,
2. die Gewihrleistung einer effektiven und effizienten behordlichen Kontrolle der Einhaltung
geltender Beschriankungen,
3. die Ermdglichung einer effektiven und effizienten Erfiillung jener Verpflichtungen, deren
Verletzung gemil § 8 Abs. 3, 4 und 5a verwaltungsbehordlich strafbar ist, oder
4. die Aufrechterhaltung der Bereitschaft zur Einhaltung der geltenden Beschriankungen durch die
dadurch verpflichteten Personen
Gegenteiliges erfordert. Um derartigen Erfordernissen Rechnung zu tragen, kann die Inanspruchnahme
der Ausnahme auch von der Einhaltung entsprechender Auflagen abhidngig gemacht werden, die im
Vergleich zur geltenden Beschrinkung, von der ausgenommen wird, weniger einschrinkend wirken.
Abs. 5e gilt in diesem Zusammenhang sinngemaf.*

7.In § 1 Abs. 7 wird in der Z 4 das Wort ,,und* durch einen Beistrich ersetzt und nach der Z 4 werden
folgende Z 4a und 4b eingefiigt:

,Aa. Durchimpfungsgrad der Bevolkerung und insbesondere der Angehdrigen jener
Bevolkerungsgruppen, die nach der jeweils verfligbaren Datenlage ein iiberdurchschnittlich
hohes Risiko schwerer Krankheitsverlaufe mit daraus folgender Notwendigkeit der
Hospitalisierung oder intensivmedizinischer Betreuung aufweisen,

4b. das Auftreten und die Verbreitung von Virusvarianten mit signifikant erhdhter Ubertragbarkeit
und/oder signifikant erhdhter Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheitsverlaufe, sowie*

8. In § 3 Abs. 1 Z 2 wird nach der Wortfolge ,,gemill § 2 Abs. 3 des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes
(ASchG)*“ die Wortfolge ,,durch Personen, die dort einer Beschiftigung nachgehen,* eingefiigt.
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9. Nach § 4 wird folgender § 4a samt Uberschrift eingefiigt:
»Betreten von Alten- und Pflegeheimen sowie stationiiren Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe

§ 4a. (1) Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von Alten- und
Pflegeheimen sowie stationdren Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe geregelt werden, soweit dies
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19-erforderlich ist.

(2) In einer Verordnung gemif3 Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation festgelegt
werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit oder unter welchen Voraussetzungen und Auflagen diese
Orte betreten werden diirfen. Weiters kann das Betreten dieser Orte untersagt werden, sofern gelindere
MaBnahmen nicht ausreichen.*

10. § 6 entfillt und § 5 erhdlt die Paragraphenbezeichnung § 6.

11. Nach § 4a wird folgender § 5 samt Uberschrift eingefiigt:
s»Zusammenkiinfte

§ 5. (1) Beim Auftreten von COVID-19 konnen vorbehaltlich des Abs. 2 Zusammenkiinfte von
Personen aus verschiedenen Haushalten geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 erforderlich ist.

(2) In einer Anordnung gemal Abs. 1 jedenfalls nicht geregelt werden diirfen Zusammenkiinfte von
weniger als fiinf Personen aus weniger als drei Haushalten zuziiglich sechs minderjéhrige Kinder dieser
Personen und Minderjdhrige, denen gegeniiber diese Personen bestehende Aufsichtspflichten
wahrnehmen.

(3) In einer Anordnung gemil3 Abs. 1 ist nach Art, Grofle und Zweck der Zusammenkunft, nach der
Beschaffenheit des Ortes der Zusammenkunft sowie nach dem Grad personlicher Beziehungen zwischen
den Personen zu differenzieren.

(4) In einer Anordnung geméal Abs. 1 konnen Zusammenkiinfte
1. an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen gebunden werden,
2. in Bezug auf die Personenzahl beschriankt werden,
3. einer Anzeige- oder Bewilligungspflicht unterworfen werden oder
4. auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen eingeschrénkt werden.

MaBnahmen gemiB3 Z 3 und 4 diirfen jedenfalls nicht fiir Zusammenkiinfte im privaten Wohnbereich
angeordnet werden. Erforderlichenfalls sind die Maflnahmen gemidf3 Z 1 bis 4 nebeneinander zu ergreifen.
Reichen die in Z 1 bis 4 genannten MaBBnahmen nicht aus, konnen Zusammenkiinfte untersagt werden.

(5) Voraussetzungen oder Auflagen im Sinne des Abs.4 Z 1 diirfen nicht die Verwendung von
Contact-Tracing-Technologien umfassen. Dies gilt nicht fiir die Kontaktdatenerhebung gemal} § 5c¢ des
Epidemiegesetzes 1950 (EpiG), BGBI. Nr. 186/1950.

(6) Beschrinkungen auf Personen- oder Berufsgruppen gemidfl Abs.4 Z 4 diirfen nicht auf
Geschlecht, Behinderung, ethnische Zugehorigkeit, Alter, Religion, Weltanschauung, sexuelle
Orientierung oder auf das Bestehen einer Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe nach § 735 Abs. 1
ASVG abstellen.

(7) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geédndert und hat dies zur Folge, dass
eine Zusammenkunft nicht mehr bewilligt werden konnte, darf eine bereits erteilte Bewilligung fiir die
Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht ausgeiibt werden. In dieser Verordnung kann davon
abweichend angeordnet werden, dass bestehende Bewilligungen unter Einhaltung der Anordnungen
dieser Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung nicht gegolten haben und hinreichend
bestimmt sind, ausgeiibt werden diirfen. In einem solchen Fall gelten die Bewilligungen fiir die Dauer der
Geltung der neuen Rechtslage als entsprechend der Verordnung gedndert. § 68 Abs.3 AVG bleibt
unberiihrt.

(8) Wird auf Grund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geéndert und hat dies zur Folge, dass
eine allfdllige Bewilligung in einer fiir den Organisator der Zusammenkunft giinstigeren Weise erteilt
werden konnte, so kann die Behorde einen neuen Antrag auf Bewilligung nicht wegen entschiedener
Sache zuriickweisen.

(9) Die Bewilligung einer Zusammenkunft kann ab dem Zeitpunkt der Kundmachung einer
Verordnung geméll Abs. 1 erteilt werden, wenn der Zeitpunkt der Abhaltung der Zusammenkunft nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung liegt. Die Bewilligung wird in diesem Fall mit
Inkraftreten der Verordnung wirksam.*
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12.In § 6 Abs. 1 und 2 wird jeweils dem Wort ,privaten das Wort ,,eigenen* vorangestellt.
13. In § 6 Abs. 1 wird die Zeichenfolge ,,3 und 4* durch die Zeichenfolge ,,3 bis 5 ersetzt.

14. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Dabei miissen nicht alle MaBnahmen gemdB den §§3 bis 5 ausgeschopft werden, wenn eine
Ausgangsregelung zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 unter Beriicksichtigung aller
beteiligten Interessen als das verhéltnismaBigere Mittel erscheint.*

15. § 6 Abs. 2 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(3)* und nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefiigt:

,(2) Eine Ausgangsregelung gemafl Abs. 1 kann entsprechend der epidemiologischen Situation auch
auf bestimmte Zeiten beschrénkt werden.*

16. In § 7 Abs. 2 und 3 wird jeweils die Zahl ,,5° durch die Zahl ,,6% ersetzt.
17.In § 8 Abs. 1 Z 2 wird nach der Ziffer ,A* die Zeichenfolge ,,oder § 4a* eingefiigt.
18. In § 8 Abs. 2 Z 2 wird nach der Ziffer ,A* die Zeichenfolge ,,oder § 4a* eingefiigt.

19. In § 8 Abs. 3 wird nach der Wortfolge ,,als Betreiber eines Verkehrsmittels” die Wortfolge ,,, als
Betreiber eines Alten- und Pflegeheimes oder einer stationiren Wohneinrichtung der Behindertenhilfe*
und nach der Wortfolge ,das Verkehrsmittel“ die Wortfolge ,,, das Alten- und Pflegeheim oder die
stationdre Wohneinrichtung der Behindertenhilfe® eingefiigt sowie die Zeichenfolge ,und 4% durch die
Zeichenfolge ,,bis 4a“ ersetzt.

20. In § 8 Abs. 4 wird nach der Wortfolge ,als Betreiber eines Verkehrsmittels* die Wortfolge ,,, als
Betreiber eines Alten- und Pflegeheimes oder einer stationdren Wohneinrichtung der Behindertenhilfe*
und nach der Wortfolge ,das Verkehrsmittel“ die Wortfolge ,,, das Alten- und Pflegeheim oder die
stationdre Wohneinrichtung der Behindertenhilfe eingefiigt sowie die Zeichenfolge ,jund 4% durch die
Zeichenfolge ,,bis 4a“ ersetzt.

21. In § 8 Abs. 5 wird die Zahl ,,5° durch die Zahl ,,6* ersetzt.

22. Nach § 8 Abs. 5 wird folgender Abs. Sa eingefiigt:

»(5a) Wer

1. eine Zusammenkunft organisiert und dabei eine Untersagung oder Bewilligungspflicht geméaB § 5
missachtet oder an einer untersagten oder nicht bewilligten Zusammenkunft teilnimmt, begeht
eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1 450 Euro, im
Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu bestrafen;

2. eine Zusammenkunft entgegen den sonstigen gemall § 5 Abs. 4 festgelegten Beschriankungen
organisiert oder daran teilnimmt, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer
Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer
Woche, zu bestrafen;

3. gewerbsmiBig Zusammenkiinfte organisiert und dabei eine Untersagung oder eine
Bewilligungspflicht gemal § 5 missachtet, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist mit einer
Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs
Wochen, zu bestrafen;

4. gewerbsmifBig Zusammenkiinfte organisiert und dabei sonstige gemill § 5 Abs. 4 festgelegte
Beschriankungen missachtet oder nicht dafiir Sorge trdgt, dass gemidll § 5 Abs. 4 festgelegte
Beschriankungen eingehalten werden, begeht eine Verwaltungsiibertretung und ist mit Geldstrafe
von bis zu 3 600 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen, zu
bestrafen.*

23.In § 9 Abs. 1 erster Satz wird die Zahl ,,6* durch die Zahl ,,10* ersetzt und nach dem Wort ,,Auflagen
die Wortfolge ,,sowie Beschrankungen gemil § 5 Abs. 4 eingefiigt. In § 9 Abs. 1 zweiter Satz wird die
Wortfolge ,,Verkehrsmittel und bestimmte Orte,” durch die Wortfolge ,,Verkehrsmittel, Alten- und
Pflegeheime sowie stationdre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, bestimmte Orte und Orte der
Zusammenkunft® ersetzt und nach der Wortfolge ,,nach diesem Bundesgesetz die Wortfolge ,,sowie von
Beschrankungen gemél § 5 Abs. 4% eingefiigt.
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24. § 9 Abs. 2 lautet:

»(2) Vom Betretungsrecht gemaf3 Abs. 1 nicht erfasst sind der private Wohnbereich und auswartige
Arbeitsstellen, die sich im privaten Wohnbereich befinden.*

25. Die §3 10 bis 13 erhalten die Paragraphenbezeichnung ,,§ 11. bis ,§ 14 und nach § 9 wird
folgender § 10 samt Uberschrift eingefiigt:

»Mitwirkung von Organen des éffentlichen Sicherheitsdienstes

§ 10. (1) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach diesem Bundesgesetz
zustdndigen Behorden und Organe iiber deren Ersuchen bei der Ausiibung ihrer beschriebenen Aufgaben
bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Mafnahmen, erforderlichenfalls unter Anwendung von
Zwangsmitteln, zu unterstiitzen.

(2) Die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen mitzuwirken durch
1. MaBinahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsiibertretungen,
2. Mafinahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfahrens und
3. die Ahndung von Verwaltungsiibertretungen durch Organstrafverfiigungen (§ 50 VStG).
Zu diesem Zweck diirfen Betriebsstitten, Arbeitsorte mit Ausnahme solcher im privaten Wohnbereich,

Verkehrsmittel, bestimmte Orte und Orte der Zusammenkunft mit Ausnahme solcher im privaten
Wohnbereich betreten werden.

(3) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der jeweiligen Gesundheitsbehérde im Rahmen der nach
Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung fiir die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der
iibertragbaren Krankheit und deren Ubertragungsméglichkeiten eine Gefiihrdung verbunden ist, der nur
durch besondere SchutzmaBnahmen begegnet werden kann, sind die Gesundheitsbehorden verpflichtet,
addquate SchutzmaBnahmen zu treffen.

26. In § 12 Abs. 1 Z 2 wird nach der Zeichenfolge ,,§ 4 Abs. 2 letzter Satz“ die Zeichenfolge ,,oder gemal3
§ 4a Abs. 2 letzter Satz* eingefiigt und das Wort ,und* entfillt.

27.In§ 12 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 wird die Zahl ,,5° durch die Zahl ,,6* ersetzt.

28. In § 12 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge ,und § 4 Abs. 2 letzter Satz* durch die Wortfolge ,,, § 4
Abs. 2 letzter Satz und § 4a Abs. 2 letzter Satz ersetzt und nach dem zweiten Satz folgender dritter Satz
eingefiigt:

,In einer Verordnung gemill § 5 ist vorzusehen, dass diese spédtestens vier Wochen, sofern diese

Zusammenkiinfte im privaten Wohnbereich regelt jedoch spitestens zehn Tage nach ihrem Inkrafttreten
auler Kraft tritt.

29.In§ 12 Abs. 4 wird die Zahl ,12° durch die Zahl ,,13* ersetzt.

30. In § 13 Abs. 3a wird dem dritten Satz folgender vierter Satz eingefiigt:

,»Lests im Rahmen von betrieblichen Testungen sind unentgeltlich.*

31. In § 13 Abs. 3a erster Satz wird die Wortfolge ,,zuletzt gedndert durch BGBI. I Nr. 100/2018, bleibt
unbertihrt durch die Wortfolge ,und das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz — B-BSG, BGBI. 1
Nr. 70/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 153/2020, bleiben unberiihrt™ ersetzt. In
§ 13 Abs. 3a zweiter Satz wird nach der Zeichenfolge ,,§ 82 Z 5 ASchG* die Zeichenfolge ,und § 78
Abs. 4 Z 6 B-BSG* eingefiigt. In § 13 Abs. 3a dritter Satz wird nach der Zeichenfolge ,,§ 82 Z 6 ASchG*
die Zeichenfolge ,jund § 78 Abs. 4 Z 7 B-BSG*, nach dem Wort , Arbeitnehmer™ die Wortfolge ,,oder
Bediensteten sowie nach der Zeichenfolge ,.§ 82a ASchG*™ die Zeichenfolge ,und § 78 B-BSG*“

eingefiigt.
32. Dem § 13 wird folgender Abs. 10 angefiigt:

»(10) § 1 Abs. 1, 5, Sabis 5Sfund 7, § 3 Algs. 1 Z 2, § 4a samt Uberschrift, § 5 samt Uberschrift, § 6,
§7 Abs.2 und 3, §§8 und 9, § 10 samt Uberschrift und die §§ 11 bis 14 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 90/2021 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“
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33.In § 14 Z 1 wird die Zahl ,,12% durch die Zahl ,,13% ersetzt.
Van der Bellen

Kurz
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	23. In § 9 Abs. 1 erster Satz wird die Zahl „6“ durch die Zahl „10“ ersetzt und nach dem Wort „Auflagen“ die Wortfolge „sowie Beschränkungen gemäß § 5 Abs. 4“ eingefügt. In § 9 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „Verkehrsmittel und bestimmte Orte,...
	24. § 9 Abs. 2 lautet:
	25. Die §§ 10 bis 13 erhalten die Paragraphenbezeichnung „§ 11.“ bis „§ 14“ und nach § 9 wird folgender § 10 samt Überschrift eingefügt:
	26. In § 12 Abs. 1 Z 2 wird nach der Zeichenfolge „§ 4 Abs. 2 letzter Satz“ die Zeichenfolge „oder gemäß § 4a Abs. 2 letzter Satz“ eingefügt und das Wort „und“ entfällt.
	27. In § 12 Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „6“ ersetzt.
	28. In § 12 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „und § 4 Abs. 2 letzter Satz“ durch die Wortfolge „, § 4 Abs. 2 letzter Satz und § 4a Abs. 2 letzter Satz“ ersetzt und nach dem zweiten Satz folgender dritter Satz eingefügt:
	29. In § 12 Abs. 4 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „13“ ersetzt.
	30. In § 13 Abs. 3a wird dem dritten Satz folgender vierter Satz eingefügt:
	31. In § 13 Abs. 3a erster Satz wird die Wortfolge „zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2018, bleibt unberührt“ durch die Wortfolge „und das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz – B-BSG, BGBl. I Nr. 70/1999, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr....
	32. Dem § 13 wird folgender Abs. 10 angefügt:
	33. In § 14 Z 1 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „13“ ersetzt.
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